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 Im Anschluss an die Abgabe von Erklärungen vierer Ratsmitglieder wurde die vorläufige Tagesordnung 

mit 9 Ja-Stimmen (Frankreich, Japan, Malaysia, Neuseeland, Spanien, Ukraine, Uruguay, Vereinigtes König-

reich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte Staaten von Amerika), 5 Nein-Stimmen (Ägypten, An-

gola, China, Russische Föderation und Venezuela (Bolivarische Republik)) und 1 Enthaltung (Senegal) an-

genommen. 

 Nach der Annahme der vorläufigen Tagesordnung gaben zwei Ratsmitglieder Erklärungen ab. 

 Nach Wiederaufnahme der 7830. Sitzung beschloss der Rat, den Vertreter der Republik Korea gemäß 

Regel 37 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme ohne Stimmrecht einzuladen. 

 Auf derselben Sitzung beschloss der Rat außerdem, Andrew Gilmour, den Beigeordneten Generalsekre-

tär für Menschenrechte, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

_____________________ 
 

 

 

GLEICHLAUTENDE SCHREIBEN DER ST NDIGEN VERTRETERIN KOLUMBIENS 

BEI DEN VEREINTEN NATIONEN VOM 19. JANUAR 2016 AN DEN GENERALSEKRET R 

UND DEN PR SIDENTEN DES SICHERHEITSRATS 

 

Beschluss 
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 in der Erkenntnis, dass sich das von der Regierung Kolumbiens übermittelte Ersuchen auf eine Beteili-

gung der Vereinten Nationen als der internationalen Komponente des genannten Dreiparteien-Mechanismus 

für einen begrenzten Zeitraum bezieht, 

 sowie in Anerkennung der entscheidenden Rolle Kubas und Norwegens als Garanten und Chiles und 

der Bolivarischen Republik Venezuela als Begleiter des Friedensprozesses in Kolumbien, 

 in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und ferner in Bekräftigung 

der Souveränität, territorialen Unversehrtheit, politischen Unabhängigkeit und Einheit Kolumbiens, 

 in Anerkennung der Eigenverantwortung Kolumbiens für die Durchführung des endgültigen Friedens-

abkommens, 

 1. beschließt, eine politische Mission (die „Mission“) einzurichten, die sich für einen Zeitraum von 

12 Monaten unter der Leitung eines Sonderbeauftragten des Generalsekretärs als internationale Komponente 

an dem genannten Dreiparteien-Mechanismus beteiligen und ihn koordinieren soll; 

 2. beschließt außerdem, dass die Mission eine politische Mission aus unbewaffneten internationalen 

Beobachtern mit dem Auftrag, das Niederlegen der Waffen zu überwachen und zu verifizieren, und ein Be-

standteil des Dreiparteien-Mechanismus zur Überwachung und Verifikation der endgültigen bilateralen Waf-

fenruhe und Einstellung der Feindseligkeiten sein wird, entsprechend dem gemeinsamen Kommuniqué579, 

und dass sie nach der Unterzeichnung des endgültigen Friedensabkommens zwischen der Regierung Kolum-
biens und den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens – Volksarmee alle Überwachungs- und Verifikati-

onstätigkeiten für einen Zeitraum von 12 Monaten aufnehmen wird; 

 3. ersucht den Generalsekretär, jetzt mit den Vorbereitungen zu beginnen, einschließlich vor Ort, und 

dem Sicherheitsrat so bald wie möglich und danach innerhalb von 30 Tagen nach der Unterzeichnung der 

Waffenruhevereinbarung durch die Regierung Kolumbiens und die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens – 

Volksarmee unter Berücksichtigung der Bestimmungen dieser Vereinbarung detaillierte Empfehlungen be-

treffend den Umfang, die operativen Aspekte und das Mandat der Mission entsprechend dem gemeinsamen 

Kommuniqué zur Behandlung und Billigung vorzulegen; 

 4. erwartet mit Interesse die Beiträge der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft der lateinamerikanischen 

und karibischen Staaten zu der Mission; 

 5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat auf der Grundlage der Berichterstattung des Sonderbeauftrag-
ten an den Generalsekretär nach der Aufnahme der Überwachungs- und Verifikationstätigkeit der Mission 

alle 90 Tage und zum Abschluss der Mission über die Durchführung ihres Mandats Bericht zu erstatten; 

 6. bekundet seine Bereitschaft, eine Verlängerung der Mission zu erwägen, falls die Regierung Kolum-

biens und die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens – Volksarmee gemeinsam darum ersuchen. 

Auf der 7609. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

Beschl¿sse 

 Am 8. März 2016 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben an den General-

sekretär580: 

 Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Schreiben vom 4. März 2016 betreffend Ihre Absicht, 

Jean Arnault (Frankreich) zu Ihrem Sonderbeauftragten für Kolumbien und Leiter der Mission der Ver-


